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f) §§5, 7, §9 Abs. 1 Buchst, b, §10 Abs. 1, §§12 
und 19 der Preisanordnung Nr. 3 000/12 vom 
10. Dezember 1966 — Inkraftsetzung von Preisan
ordnungen der Industriepreisreform — (Bauwesen) 
(GBl. II S. 1006) ;

g) § 2 Abs. 2, §§ 4, 17 und 18 der Preisanordnung 
Nr. 3 000/16 vom 10. Dezember 1966 — Inkraftset
zung von Preisanordnungen der Industriepreisre
form — (Erweiterung des Anwendungsbereiches 
der am 1. April 1964, am 1. Januar 1965 und am 
1. Juli 1966 in Kraft getretenen Preisanordnungen) 
(GBl. II S. 1145);

h) § 1 Abs. 1 Ziff. 3 der Anordnung Nr. Pr. 23 vom 
31. Dezember 1968 über die Inkraftsetzung von In
dustriepreisen für Metalleichtbaukonstruktionen, 
stählerne Baukonstruktionen, Baukonstruktionen 
aus Alu-Legierungen, Feinstahlbau und Gitter
roste (GBl. II 1969 S. 68).

Berlin, den 5. Januar 1971

Der Minister der Finanzen Der Minister für Bauwesen
B ö h m  I .  V . :  M a r t i n i .

Staatssekretär

Anordnung Nr. 2* 
über den Bezug von Industriewaren 

des Bevölkerungsbedarfs 
und die Inanspruchnahme von Leistungen 

durch gesellschaftliche Bedarfsträger

vom 8. Januar 1971

im Einvernehmen mit den Leitern der zuständigen 
zentralen Staatsorgane wird angeordnet:

§ 1

(1) Die Versorgung der gesellschaftlichen Bedarfs
träger mit Industriewaren, für deren Vertrieb weder 
Organe des Produktionsmittelhandels поф Bilanz
organe der Industrie verantwortlich sind, erfolgt durch 
die örtlich zuständigen Großhandelsbetriebe des Kon
sumgüterbinnenhandels bzw. die Vertriebsorganisatio- 
nen der Industrie, wie Ifa-Vertrieb, Industrievertrieb 
EBM, Indüstrievertrieb Rundfunk und Fernsehen..

(2) Die Versorgung der gesellschaftlichen Bedarfsträ
ger durch die Großhandelsbetriebe bzw. die Vertriebs
organisationen der Industrie mit Industriewaren hat 
auf der Grundlage der Festlegungen gemäß § 3 Abs. 1 
der Anordnung vom 18. März 1970 über den Bezug von 
Industriewaren des Bevölkerungsbedarfs und die In
anspruchnahme von Leistungen durch gesellschaftliche 
Bedarfsträger (GBl. II S. 275) — im folgenden Anord
nung vom 18. März 1970 genannt — im Rahmen gegen
wärtig bestehender Fondsanteile bzw. auf der Grund
lage der von den Direktoren der Großhandelsbetriebe 
bzw. Vertriebsorganisationen der Industrie getroffenen 
Entscheidungen unter Beachtung der planmäßigen 
Sicherung der Versorgung der Bevölkerung und des 
Prinzips der strengsten Sparsamkeit zu erfolgen. Die 
Fondsanteile sind durch die zuständigen Großhandels
betriebe bzw. die Vertriebsorganisationen der Industrie 
gemeinsam mit den Räten der Bezirke auf der Grund-

* Anordnung (Nr. 1) vom 18. März 1970 (GBl. II Nr. 37 S. 275)

läge des Versorgungsplanes festzulegen. Der Verbrauch 
von Industriewaren ist durch die gesellschaftlichen 
Bedarfsträger gegenüber 1970 um mindestens ein Drit
tel zu reduzieren.

(3) Beginnend mit dem Volkswirtschaftsplan 1972 
werden vom Ministerium für Handel und Versorgung 
Positionen festgelegt, für die durch die Räte der Be
zirke in den territorialen Versorgungsplänen spezielle 
Plananteile zur Versorgung der gesellschaftlichen Be
darfsträger zu erarbeiten sind. Bei der Festlegung der 
speziellen Plananteile durch die Räte der Bezirke sind 
die im Abs. 2 genannten Kriterien zu berücksichtigen.

(4) Die Direktoren der Großhandelsbetriebe haben in 
Abstimmung mit den zuständigen Räten der Bezirke 
gemeinsam mit den Direktoren der Einzelhandels
betriebe festzulegen, welche ausgewählten Verkaufs
stellen des Einzelhandels bestimmte Warensortimente 
zur Belieferung gesellschaftlicher Bedarfsträger ver
kaufen dürfen, sofern ihr Bezug über den Großhan
del ökonomisch nicht vertretbar ist. Die gesellschaft
lichen Bedarfsträger sind über die Verkaufsberechti
gung der Einzelhandelsverkaufsstellen in geeigneter 
Weise zu unterrichten.

§ 2

(1) Den Groß- und Einzelhandelsbetrieben sowie den 
Vertriebsorganisationen der Industrie ist generell un
tersagt, die in der Anlage 1 auf geführten Waren an 
die gesellschaftlichen Bedarfsträger abzugeben. Den 
gesellschaftlichen Bedarfsträgern ist es nicht gestattet, 
diese Waren zu erwerben.

(2) Die Groß- und Einzelhandelsbetriebe sowie die 
Vertriebsorganisationen der Industrie dürfen den Ver
kauf von Industriewaren gemäß Anlage 2 im Rahmen 
der Versorgung der gesellschaftlichen Bedarfsträger 
nur vornehmen, wenn dafür eine Bezugsberechtigung 
vorgelegt wird. Die für den Bezug dieser Waren erfor
derlichen Bezugsberechtigungen erteilen die zuständigen 
Räte der Bezirke.

§3

(1) Volkseigenen und ihnen gleichgestellten zentral
geleiteten Betrieben und Kombinaten sowie bezirklich 
geleiteten Kombinaten, zentralen staatlichen Organen 
und Einrichtungen, wirtschaftsleitenden Organen sowie 
Räten der Bezirke, Kreise und Städte ist der Bezug 
von Papier und Bürobedarfsartikeln im Einzelhandel 
untersagt.

(2) Den im Abs. 1 nicht genannten gesellschaftlichen 
Bedarfsträgern ist, unabhängig von der Regelung ge
mäß § 4 Abs. 2 Buchst, d der Anordnung vom 18. März 
1970, der Bezug von Papier und Bürobedarfsartikeln 
im Einzelhandel nur bis zu einem Betrag in Höhe von 
25 M je Monat gestattet.

(3) Die Festlegungen im § 4 Abs. 1 Buchst, b der 
Anordnung vom 18. März 1970 finden für Papier und 
Bürobedarfsartikel keine Anwendung.

§4

Die staatlichen Organe und die staatlichen Einrich
tungen, die einen einheitlichen Prämien-, Kultur- und 
Sozialfonds bilden, dürfen Industriewaren des Bevölke
rungsbedarfs im Einzelhandel nur aus dem Teil des 
Fonds kaufen, der in den Betriebsvereinbarungen für 
Prämiierungen vorgesehen ist.


